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Antragsunterlagen für das Planfeststellungsverfahren 

gemäß § 43 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG)                                                                                                                           
beim Bundesland Niedersachsen / Landesamt für Bergbau Energie und Geologie 

 

 

Erläuterung zum Grundstücksverzeichnis 

 

In dem Grundstücksverzeichnis werden alle Flurstücke aufgelistet, welche von der Planung 

betroffen sind. Dies sind zum einen die temporär zum Bau benötigten Arbeitsstreifenflächen 

und zum anderen die dauerhaft für den Schutzstreifen dinglich zu sichernden Flächen. 

Weiterhin sind die Flurstücke, auf denen eine Station errichtet werden soll, erfasst. 

 

Name, Vorname, Adresse:  

 Entfällt aus Datenschutzgründen in der öffentlichen Auslage. 

 
Schlüssel-Nr.:  

 Ordnet dem jeweiligen Eigentümer seine betroffenen Grundstücke zu. 

 
Plan Blatt-Nr.:  

 Zeigt die Blattnummer der Pläne zum Grundstücksverzeichnis und Trassierungspläne an. 

 
WR Nr. (des Vermessungs-Registers):  

 Die Wegerechtsnummer (WR Nr.) als eingekreiste Zahl nimmt Bezug zu der dinglich ge-

sicherten Gasversorgungsleitung bzw. der noch dinglich zu sichernden 

Gasversorgungsleitung in den Plänen zum Grundstücksverzeichnis im Kapitel 09. Eine 

Nummerierung der betroffenen Flurstücke erfolgt nur bei dauerhaft in Anspruch genommenen 

Flächen. 

 
Gemeinde:  

 Gemeinde in der die durch den Bau betroffenen Flurstücke liegen. 

 

Gemarkung:  

 Gemarkung in der die durch den Bau betroffenen Flurstücke liegen. 
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Flur:  

 Flurbezeichnung in der die durch den Bau betroffenen Flurstücke liegen.  

 

Flurstücke:  

 Nummer des durch den Bau der Gasversorgungsleitung dauerhaft oder vorübergehend in 

Anspruch genommenen Flurstückes.  

 

Nutzungsart:  

 Hier wird die im Kataster ausgewiesene Nutzungsart des Flurstückes geführt.  

 

A  Landwirtschaftsfläche Ackerland  

BGL Bahngelände 

ERH Erholungsfläche 

GF  Gebäude- und Freifläche  

GFGI  Gebäude- und Freifläche Gewerbe und Industrie  

GFHD Gebäude- und Freifläche Handel und Dienstleistung 

GFVS  Gebäude- und Freifläche zu Versorgungsanlagen  

GH  Waldfläche Gehölz  

GII  Gewässer II. Ordnung  

GR  Landwirtschaftsfläche Grünland  

LH  Waldfläche Laubwald  

LW Landwirtschaft 

LNH  Waldfläche Mischwald  

S  Verkehrsfläche Straße  

U Umland 

VK Verdachtskategorie 

WA/WAG Wasserfläche 

WAF  Wasserfläche Fließgewässer  

WAS Wasserfläche Stehendes Gewässer 

WAK Wasserführender Kanal 

WALD  Waldfläche  

WEG  Verkehrsfläche Weg  

 

Flurstücksgröße [in m²]:  

 Hier wird die im Kataster ausgewiesene Flächengröße des Flurstückes geführt.  
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Schutzstreifenfläche [in m²]:  

 Hier wird die Fläche angegeben, die auf dem Flurstück durch den Schutzstreifen dauerhaft in 

Anspruch genommen wird.  

 

Arbeitsstreifenfläche [in m²]:  

 Hier wird die Fläche angegeben, die auf dem Flurstück während des Baus der neuen OGE-

Gasversorgungsleitung, vorübergehend als Arbeitsstreifenfläche in Anspruch genommen wird. 

Diese Flächen erhalten keine Nummer zum Grundstücksverzeichnis (WR Nr.).  

 

Stationsfläche [in m²]:  

 Hier wird die Fläche angegeben, die für die Errichtung einer dauerhaften Anlage (Station) in 

Anspruch genommen wird.  

 

Überfahrt/ Zufahrt [in m²]:  

 Hier wird die Fläche angegeben, die auf dem Flurstück während des Baus der neuen OGE-

Gasversorgungsleitung, als Überfahrt/ Zufahrt in Anspruch genommen wird. Temporär genutzte 

Flächen erhalten keine Wegerechtsnummer (WR Nr.). 

 

Temporäre Leitung zur Einleitung und Entnahme von Wasser:  

 Hier wird die Fläche angegeben, die auf dem Flurstück während des Baus der neuen OGE-

Gasversorgungsleitung, vorübergehend für die Einleitung und Entnahme von Wasser in 

Anspruch genommen wird. Temporär genutzte Flächen erhalten keine Wegerechtsnummer 

(WR Nr.).  

 

Anteilsverhältnis:  

 Hier wird das Anteilsverhältnis des entsprechenden Eigentümers an einem durch den Bau 

betroffenen Flurstückes angezeigt.  

 

E / ME / NE / NME:  

 Eigentümer (E) / Miteigentümer (Eigentümergemeinschaft) (ME) eines durch Schutzstreifen 

bzw. Arbeitsstreifen bzw. Stationsfläche betroffenen Flurstückes.  

 Nachbarschaftseigentümer (NE) / Nachbarschaftsmiteigentümer (Eigentümergemeinschaft) 

(NME) eines durch den Arbeitsstreifen betroffen Flurstückes. 


